Bericht an den Landrat des Kantons Basel-Landschaft

Bericht der:

vom:

zur Vorlage Nr.:

Finanzkommission
8. Oktober 2013
2013-280

Titel: Regelung des Datentransfers fiir die Auszahlung der Pramienverbil-
ligung an die Krankenversicherer - Anderung des Einfithrungsgeset-
zes zum Bundesgesetz Uber die Krankenversicherung

Bemerkungen: Verlauf dieses Geschéfts

Links: - Ubersicht Geschéfte des Landrats

- Hinweise und Erkldrungen zu den Geschéaften des Landrats

- Landrat / Parlament des Kantons Basel-Landschaft

- Homepage des Kantons Basel-Landschaft



http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorlagen/2013/2013-280.pdf
http://www.baselland.ch/2013_04-htm.318039.0.html#2013-280
http://www.baselland.ch/Geschaefte.273412.0.html
http://www.baselland.ch/tips-geschaefte-htm.274134.0.html
http://www.baselland.ch/Parlament.273441.0.html
http://www.baselland.ch/Home-BL.6.0.html

2013/280

Kanton Basel-Landschaft Landrat

Bericht der Finanzkommission an den Landrat

Regelung des Datentransfers fur die Auszahlung der Pramienverbilligung an die Krankenver-
sicherer - Anderung des Einfihrungsgesetzes zum Bundesgesetz Uber die Krankenversiche-
rung

Vom 08. Oktober 2013

1. Ausgangslage

Bislang hat der Kanton Basel-Landschaft die individuelle Pramienverbilligung an die anspruchsbe-
rechtigte Person Uberwiesen. Ab 1. Januar 2014 muss diese in der ganzen Schweiz an den jeweili-
gen Krankenversicherer («Krankenkasse») der anspruchsberechtigten Person Uberwiesen werden.
Der Landrat hat die entsprechende Anderung des Einfiihrungsgesetzes zum Bundesgesetz (iber die
Krankenversicherung am 1. Dezember 2011 beschlossen.

Fur den Datentransfer zwischen der AHV-Ausgleichskasse, welche die Zahlungen vollzieht, und den
Krankenkassen braucht es neue rechtliche Grundlagen. Diese sind Inhalt dieser Gesetzesvorlage.
Das Gesetz regelt den Datenaustauch des Versichertenstamms an die Ausgleichskasse und des
Verfigungsbestandes an den jeweiligen Krankenversicherer.

Mit der Vorlage wird auch die rechtliche Grundlage fir den Datentransfer zwischen der Ausgleichs-
kasse und der kantonalen Steuerverwaltung aktualisiert. Letztere liefert der Ausgleichskasse die fir
die Anspruchsbestimmung notwendigen Daten aus den Steuerveranlagungen.

2. Kommissionsberatung

2.1 Organisatorisches

Die Finanzkommission behandelte die Vorlage anlasslich der Sitzung vom 25. September 2013. Be-
gleitet wurde sie dabei von Kurt Hacki, Stv. Leiter Ausgleichskasse und Roland Winkler, Vorsteher
der Finanzkontrolle.

2.2 Detailberatung

Eintreten war unbestritten.

Im Grundsatz waren sich die Mitglieder der Finanzkommission einig, dass diese Gesetzesanderung
notig ist. Verschiedene Fragen konnten alle von Kurt Hacki beantwortet werden.

Zur Datenlieferung wurde gefragt, ob die Versicherungen die Angaben von samtlichen Versicherten
im Kanton liefern wirden. Dies ist der Fall. Es werden aber nur jene Daten tber die Versicherten
ausgetauscht, die notig sind, um die effektive Pramienverbilligung (absoluter Frankenbetrag) zuteilen
zu konnen. Das Vorgehen wurde mit dem Datenschutz besprochen. Mitarbeiter, welche die Daten
verarbeiten, unterstehen der Schweigepflicht.
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2 Bericht der Finanzkommission zur Vorlage 2013/280: Regelung Datentransfer flr Auszahlung der Pramienverbilligung

Das neue Verfahren soll nicht aufwandiger sein als das bisherige, abgesehen von einem Initialauf-
wand. Die Meldungen von Mutationen, Krankenkassenwechseln, Geburten, etc. sind gesamtschwei-
zerisch geregelt und standardisiert. Daher sind die Verarbeitungsablaufe effizient. Sollte es dennoch
zu Problemen kommen, wird die SVA mit den Betroffenen individuelle L6sungen suchen.

Auch die Frage, ob eine Bundesldsung nicht einfacher gewesen wére, wurde verneint. Die Berech-
nungen der Anspriiche sind von Kanton zu Kanton unterschiedlich und nicht vergleichbar. Im Grund-
satz arbeiten andere Kantone aber dieselbe rechtliche Regelung aus.

Was geschieht, wenn jemand die Restpramien (Differenz zwischen Pramie und Pramienverbilli-
gungsbeitrag) nicht zahlt? In diesem Fall haben die Krankenkassen die Ublichen Inkasso-
Mdglichkeiten zur Verfligung. Nach wie vor besteht kein automatischer Anspruch auf eine Pramien-
verbilligung. Es muss immer vorgangig ein entsprechender Antrag gestellt werden.

3. Antrag an den Landrat

Die Finanzkommission beantragt einstimmig, mit 12:0 Stimmen, der Vorlage 2013/280 (Regelung
des Datentransfers fur die Auszahlung der Pramienverbilligung an die Krankenversicherer - Ande-
rung des Einfiihrungsgesetzes zum Bundesgesetz Uber die Krankenversicherung) zuzustimmen.

Binningen, 08. Oktober 2013

Namens der Finanzkommission
Der Prasident:

Marc Joset

Beilage: Anderungsentwurf Gesetz (von der Finanzkommission nicht abgeandert und von der Re-
daktionskommission bereinigt)
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von der Redaktionskommission bereinigte Fassung

EinfUhrungsgesetz zum Bundesgesetz tiber die Kranken-
versicherung

Anderung vom

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

Das Einflihrungsgesetz vom 25. Méarz 1996 zum Bundesgesetz Uber die Krankenversiche-
rung® wird wie folgt geandert:

812b Mitwirkung der Krankenversicherer

! Die im Kanton Basel-Landschaft titigen Krankenversicherer erteilen der Ausgleichskasse
auf Anfrage Auskunft Giber das Versicherungsverhaltnis nach KVG einer Person mit An-
spruch auf Pramienverbilligung.

% Die im Kanton Basel-Landschaft tatigen Krankenversicherer melden der Ausgleichskasse
auf Anfrage den gesamten Versichertenbestand nach KVG fir den Abgleich der Datenbe-
stande gemaéss Verordnung des EDI {iber den Datenaustausch fiir die Pramienverbilligung”.

% Die Ausgleichskasse meldet einem im Kanton Basel-Landschaft tatigen Krankenversicherer
auf Anfrage den gesamten Verfigungsbestand der bei diesem Krankenversicherer nach
KVG versicherten Personen flr den Abgleich der Datenbestande.

812c Mitwirkung der kantonalen Steuerverwaltung

! Die kantonale Steuerverwaltung stellt der Ausgleichskasse kostenlos die fiir die Durchfiih-
rung der Pramienverbilligung und fiir das Erstellen von Prognosen tber deren Entwicklung
notwendigen Daten zur Verfligung. Die Daten werden der Ausgleichskasse elektronisch
Ubermittelt oder von dieser bei der kantonalen Steuerverwaltung abgerufen.

2 Die im Rahmen dieses Gesetzes tatigen Personen sind zur Verschwiegenheit verpflichtet
und unterliegen dem Amtsgeheimnis.

Diese Gesetzesanderung tritt am 1. Januar 2014 in Kraft.

Liestal, IM NAMEN DES LANDRATES
Die Prasidentin:

Der Landschreiber:

® SGS 362, GS 32.474
* SR 832.102.2

N:\Lka\Wp\Ln\Berichte\_internet\2013-280_lex.docx



	Impressum
	Bericht
	1. Ausgangslage
	2. Kommissionsberatung
	2.1 Organisatorisches
	2.2 Detailberatung

	3. Antrag an den Landrat
	Gesetzesänderung (Entwurf)

